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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1161 vom 
20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie 2009/33/EG über die 
Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge 
sowie zur Änderung vergaberechtlicher Vorschriften

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 226. Sitzung am 5. Mai 2021 aufgrund der 

Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für Verkehr und digitale 

Infrastruktur – Drucksache 19/29196 – den von der Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1161 vom  

20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung 

sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge sowie zur Änderung  

vergaberechtlicher Vorschriften

– Drucksache 19/27657 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Fristablauf: 28.05.21 

Erster Durchgang: Drs. 66/21
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Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Dieses Gesetz regelt Mindestziele und deren Sicherstellung bei der Beschaffung 

bestimmter Straßenfahrzeuge und Dienstleistungen, für die diese Straßenfahrzeuge eingesetzt 

werden, durch öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber.“ 

2. In § 2 Nummer 5 werden nach den Wörtern „betrieben wird,“ die Wörter „soweit diese 

Kraftstoffe die Anforderungen der Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung 

der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen in der jeweils geltenden Fassung erfüllen oder der 

DIN EN 15940 entsprechen, und“ eingefügt. 

3. § 3 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. öffentliche Dienstleistungsaufträge im Sinne von Artikel 2 Buchstabe i der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 

über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 

Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 (ABl. L 315 vom 3.12.2007, 

S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2016/2338 (ABl. L 354 vom 23.12.2016, 

S. 22) geändert worden ist, die die Erbringung von Personenverkehrsdienstleistungen mit 

Straßenfahrzeugen gemäß § 2 Nummer 3 in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Nummer 5 in 

Verbindung mit Absatz 2 zum Gegenstand haben; hiervon ausgenommen sind Aufträge, 

a) deren geschätzter Jahresdurchschnittswert 1 Million Euro oder deren jährliche 

öffentliche Personenverkehrsleistung 300 000 Kilometer nicht übersteigt oder 

b) deren geschätzter Jahresdurchschnittswert 2 Millionen Euro oder deren jährliche 

öffentliche Personenverkehrsleistung 600 000 Kilometer nicht übersteigt, sofern die 

öffentlichen Dienstleistungsaufträge an Auftragnehmer vergeben werden, die nicht 

mehr als 23 Straßenfahrzeuge betreiben;“. 

4. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 5 werden die Wörter „ohne vorgesehene Stehplätze“ gestrichen. 

b) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. Fahrzeuge, die hauptsächlich für den Einsatz auf Baustellen, in Steinbrüchen, auf 

dem Gelände von Häfen oder auf Flughäfen entwickelt oder gebaut wurden,“. 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Länder können zur Einhaltung der Mindestziele auch Vereinbarungen mit den 

jeweiligen Branchenverbänden abschließen.“

 

 amtlicher Hinweis: Die DIN-EN_15940 ist vom Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert 
niedergelegt 
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b) Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Dabei können die Länder zur Einhaltung eines gemeinsamen Mindestziels auch 

Vereinbarungen mit den jeweiligen Branchenverbänden abschließen.“ 

6. § 7 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Bund und die Länder stellen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich sicher, 

dass die öffentlichen Auftraggeber und die Sektorenauftraggeber insgesamt die Mindestziele 

für die Beschaffung von Fahrzeugen und Dienstleistungen einhalten. Die Länder erstellen 

dabei jährlich einen Bericht an den Bund über die Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne des § 5 

Absatz 2 und 3.“ 

7. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die öffentlichen Auftraggeber und die Sektorenauftraggeber haben bis zum Ablauf 

des 24. Oktober 2023 zu den Beschaffungen in denjenigen Vergabebekanntmachungen 

nach § 39 Absatz 1 der Vergabeverordnung und nach § 38 Absatz 1 der 

Sektorenverordnung, die ab dem 2. August 2021 dem Amt für Veröffentlichungen der 

Europäischen Union übermittelt werden, im Freitextfeld VI.3 des jeweiligen 

Formulars in den Anhängen III und VI der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 

der Kommission vom 11. November 2015 zur Einführung von Standardformularen für 

die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen für öffentliche Aufträge und zur 

Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011 (ABl. L 296 vom 

12.11.2015, S. 1; L 172 vom 5.7.2015, S. 36) in der jeweils geltenden Fassung folgende 

Daten anzugeben:“. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Ferner haben sie zusätzliche Daten anzugeben sowie weitere Einzelheiten bei der 

Angabe zu beachten, die durch Rechtsverordnung nach § 9 Absatz 3 Nummer 2 

bestimmt werden.“ 

b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„(2) Ab dem 25. Oktober 2023 haben die öffentlichen Auftraggeber und die 

Sektorenauftraggeber zu den Beschaffungen die folgenden Daten in der Tabelle 2 des 

Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 zur Einführung von 

Standardformularen für die Veröffentlichung von Bekanntmachungen für öffentliche 

Aufträge und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 (ABl. L 272 

vom 25.10.2019, S. 7) in der jeweils geltenden Fassung anzugeben: 

1. die Anzahl aller Fahrzeuge, die auf Grund der Auftragsvergabe gekauft, geleast oder 

gemietet wurden oder deren Nutzung vertraglich vereinbart wurde, unterteilt nach 

Fahrzeugklassen gemäß § 2 Nummer 3, 
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2. die Anzahl aller sauberen leichten Nutzfahrzeuge und sauberen schweren 

Nutzfahrzeuge, die auf Grund der Auftragsvergabe gekauft, geleast oder gemietet 

wurden oder deren Nutzung vertraglich vereinbart wurde, unterteilt nach 

Fahrzeugklassen gemäß § 2 Nummer 4, und  

3. die Anzahl aller emissionsfreien schweren Nutzfahrzeuge, die auf Grund der 

Auftragsvergabe gekauft, geleast oder gemietet wurden oder deren Nutzung vertraglich 

vereinbart wurde, unterteilt nach Fahrzeugklassen gemäß § 2 Nummer 5 in 

Verbindung mit Nummer 6. 

Ferner haben sie zusätzliche Daten anzugeben sowie weitere Einzelheiten bei der Angabe 

zu beachten, die durch Rechtsverordnung nach § 9 Absatz 3 Nummer 2 bestimmt werden. 

(3) Für die öffentlichen Dienstleistungsaufträge im Sinne von § 3 Nummer 2, auf 

welche § 39 Absatz 1 der Vergabeverordnung und § 38 Absatz 1 der Sektorenverordnung 

keine Anwendung finden, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Ferner sind 

zusätzliche Daten anzugeben sowie weitere Einzelheiten bei der Angabe zu beachten, die 

durch Rechtsverordnung nach § 9 Absatz 3 Nummer 2 bestimmt werden.“ 

8. § 9 Absatz 3 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Einzelheiten zur Erhebung und Speicherung von Daten nach § 8 Absatz 1 bis 3 und die 

Erhebung und Speicherung weiterer erforderlicher Daten,“. 

9. Fußnote 1 der Anlage 1 wird wie folgt gefasst: 

„1 Angegebene maximale Emissionswerte für die Anzahl ultrafeiner Partikel (PN) in #/km und 

Stickoxide (NOx) in mg/km im praktischen Fahrbetrieb (RDE), wie in Nummer 48.2. der 

Übereinstimmungsbescheinigung angegeben, gemäß Anhang VIII der 

Durchführungsverordnung (EU) 2020/683 der Kommission vom 15. April 2020 zur 

Durchführung der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates 

hinsichtlich der administrativen Anforderungen für die Genehmigung und 

Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, 

Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (ABl. L 163 vom 

26.5.2020, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung sowohl für vollständige als auch für 

innerstädtische RDE-Fahrten.“ 
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